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ERLÄUTERUNG PLANZEICHEN

Längen- und Flächenmaßstab (M 1 : 1000)

M 1:40.000

Grenze des Planungsgebietes 
(außenliegend) 

Das Erfordernis von Aufbaustufen wird für das gesamte 
Planungsgebiet gemäß § 50 Abs 3 Z 2 ROG 2009 („Großprojekte“) 
festgelegt (§ 51 Abs 2 Z 6 ROG 2009) 

     

FESTLEGUNGEN ZUM VERKEHR  

Verlauf der Gemeindestraße (§ 51 Abs 2 Z 2 ROG 2009) 
 

 

Straßenfluchtlinien (§ 54 ROG 2009)   

Verkehrstechnische Aufschließung im Bauplatz  
(§ 53 Abs 2 Z 12 ROG 2009) 

 

FESTLEGUNGEN ZUR BEBAUUNG  

Baufluchtlinie (§ 55 Abs 1 ROG 2009) 
Beim Zusammenfallen von Straßenfluchtlinie und Baufluchtlinie ist die 
Straßenfluchtlinie darzustellen 

 

Bezug der Bauhöhe auf Fixpunkt (§ 57 Abs 2 ROG 2009) 
Niveau des Fixpunktes in Metern über Adria  

Als Firsthöhe (FH), Traufhöhe (TH) sowie als Gesimshöhe (GH) 
werden festgelegt: 

 

Höchsthöhen 
Angabe in Metern über dem Fixpunkt. 

FH = 8,0 m X) 

TH = 6,0 m X) 
GH = 8,0 m X) 

DEKLARATIVE EINTRAGUNGEN:  

Landesstraße  
 

Verkehrsfläche Bundes- oder Landesstraßenerweiterung 
Beim Zusammenfallen von Hilfslinie zu Abgrenzung der Landesstraße 
und Baufluchtlinie ist die Baufluchtlinie darzustellen.  

Verkehrsfläche Eisenbahn 
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